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I Teerfreie Dachpappen [

HilfSïïmïïnRl
gotr ein sroeiftöctigeS ©olphauS finbet prjeit am ©t.
©allerring bie Ausgrabung be§ Kellers ftatt. An ber
©üterftraße 108 îjat ber Aufbau eines ©ertfiattgebäubeS
für ©agenbau unb ©oßnung ber ffirtna $. Söls=Vam=
ftein begonnen. Am neuen babifRen Vaßnhof finb gegen*
roärtig ^einbauten in Ausführung begriffen. ®ie ge=

räumigen pr Siegenfc£>aft AHfRroiierplaß 9 geßörenben
£>interbauten finb ju einer Seberappretur ber ffttma
8ouiS ißfirter im Umbau begriffen, ©rößere Umbauten
SU ©efRäftSsroetfen nimmt bie ffirma AnbreaS ©eßler,
©RulRanblung, an ber 9lt)eingaffe oor. Auch ber Um=
bau ber VertaufSmagasine ber Siegenfrfjaft ©ifengaffe 17
für eine ©RulRanblung erfolgt gegenroärfig.

VnutiRcs aus ©tccfborn (Stfairgau). ®ie breite,
prädhtig gerounbene unb buret) ihre ©rferbauten recht
heimelig roirfenbe £>auptftraße beS ©täbtRenS foil laut
„VolfSfreunb" roieber um ein ©tüct oerfchönert roerben;
benn eben ift man baran, bas an ber S5ampffRifflänbe
gelegene VatßauS mit feinem IRbfRen ©toctentürmRen
einer grünblidhen Qnnen* unb Außenrenooation ju unter*
Riehen, iJlaR einem oon |jerra ArRitett ©Rettenberg
in Äreujlingen gezeichneten ißtane gefRießt bieS im ©inne
beS ^eimatfRußgebanfenS, inbem man namentliR bie

bisher unter Verpuß gehaltene prächtige Siiegelformation
ber ^auptfront roieber p ©ßren gießen will. ©an roirb
ber Vürgergemeinbe, bejro. beren ßommiffion ®ant miffen,
baß fie in biefer Vesießung mit gutem Söeifpiel ooran*
geht. ®enn baß hie unb ba noR, pr ^ierbe beS ©tabt*
bitbeS, oerbeefte arRitettonifRe ©Rönßeiten ans SiRt
gebogen roerben fönnten, unterfteht feinem ßroeifet, unb
wenn einmal ber ©inn hiefür geroeeft ift, roerben rooht
auR ißrioate niRt anflehen, in ähntiRem ©inne oorp*
gehen. VerèitS hat bieSbepgtiR auR bie OrtSgemeinbe
einen ©Rritt oorroärtS gemaRt, inbem fie bie Äommtffion
beauftragte, baS fRon tängft baufällige |>au§ pr Vritcle
an ber Vanfgaffe fäuftiR su erroerben unb Rr ben pm
3lbbruR unb sur VerfRönerung beS ''ßlaßeS unb feiner
Umgebung nötigen Ärebit erteilte.

6ti&«tiffton$tt>efett.
(Korrefpottbettä.)

groifRen Vertretern beS VunbeS unb beS ©eroerbeS
fallen bemnäRft Verßanblungen sur Regelung beS ©ub*
jßiffionSroefenS ftattfinben. @S mag beShatb angeseigt
fein, biefe Verßanblungen burR bie $aRpreffe begleiten
SU taffen, ba bie ffrage roiRtig genug ift, um bie weite*
ften Greife an beren Söfung mithelfen su taffen, umfo*

mehr, als heute noR niRt feftgeftellt ift, ob ßauptfäR*
tiR non ber VunbeSnerroaltung ißerfönliRfeiten abge=
orbnet roerben, bie baS nötige VerftänbniS für bie seit*
gemäßen fforberungen beS ©eroerbeftanbeS befißen unb
©infiRt haben in bie nieten UnbequemtiRfeiten, bie baS

©ubmiffionSroefen bis jeßt geseitigt hat. Vauernftanb
unb ©eroerbe finb für ein ©taatSroefen bie beiben roiR*
tigften ©tüßpunfte unb eS ift angeseigt, roenn biefe
beiben fyunbamente im Qntereffe ber ©rßaltung unferer
bewährten Oemofratie einer eingehenben Venifion unter*
Sogen roerben.

ViRt atiein mit ©efeßen unb Paragraphen tann baS

©ubmiffionSroefen auf eine höhere unb beffere ©runb*
tage gefiellt roerben. ©aS nor altem Slot tut, ift baS
Vertrauen, baS bem fpanbroerferftanb surüdf erobert roer*
ben muß. ©er gegenwärtig baS oft grpeifethafte Ver*
gnügen hat, für ben ©taat Arbeiten su übernehmen, ber
muß erft Seib, ©eete nnb bie ganse ^amitié nerfRreiben,
benor er jene ®otumente, bie oft su großen Vänben an*
roaRfen, eingehänbigt befommt, unb bie ihn bereRtigen,
mit ber Ausführung ber ihm übertragenen Arbeit be*

ginnen su tonnen. SDabei fei nur gans nebenbei erwähnt,
roeIRe, |jeit non Seiten beS Arbeitgebers aufgeroenbet
roerben mufj, um all biefe ®rudfaRen Su Vapier bringen
SU tonnen, felbft baS grinfenbe ©efiRt ber tßapiernot
|at hier niRt Vemebur su fRaffen nermoRt. ®er ©taat
felbft hat tein Vertrauen in feine Veamten unb biefeS
©ijfarauen überträgt fiR naturgemäß nom Veamten auf
ben ^anbroerter, abgesehen non jenen nieten gälten, wo
baS ©pftem bent ©infiRtigen bie fpänbe binbet.

©ie männtiR ift boR jene ©ifte auf nieten unferer
©ärtte, too Vauer unb £>änbter fiR burR .fjanbfRlag •

oerpfliRten unb unter te'inen VerfpreRungen non Rrem
einmal gegebenen ©ort abroeiRen, außer fte wollen fiR
felbft für bie $ufunft unmögliR maRen. ®iefer fRöne
alte VrauR muß, roenn auR niRt gerabe in biefer primi*
tinen gornt auf unfer .joattbroerf übertragen roerben, mit
anbern ©orten, ba§ Zutrauen muß meßr unb meßr ben
fteifen Vertrag su erfeßen füRen. ®amit möRte iR
niRt etwa mißoerftanben roerben. ©S liegt auf ber jbanb,
baß Verträge fRon aüS anbern ©rünben als ber eigent*
tiRen Arbeitsübertragung unb ben barauS erroaRfenben
VftiRten roegen aufgeteilt roerben ntüffen, aber jeben*
faES finb große ©infRränfuttgen niRt nur mögtiR, fon*
bern birett sur Hebung beS ©tanbeS notroenbig. §aupt=
fäRtiR tann bieS fteinere ArbeitSteiftungen betreffen, bie
einem ©eifter ohne weiteres übertragen roerben füllen,
ohne suerft eine Ansaht Offerten einsuhoten unb bei ber
Auftragserteilung su oerlangen, baß alte mögliRen Ver*
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Für ein zweistöckiges Wohnhaus findet zurzeit am St.
Gallerring die Ausgrabung des Kellers statt. An der
Güterstraße 198 hat der Aufbau eines Werkstattgebäudes
für Wagenbau und Wohnung der Firma I. Kölz-Ram-
stein begonnen. Am neuen badischen Bahnhof sind gegen-
wärtig Kleinbauten in Ausführung begriffet«. Die ge-
räumigen zur Liegenschaft Allschwilerplatz 9 gehörenden
Hinterbauten sind zu einer Lederappretur der Firma
Louis Pfirter im Umbau begriffen. Größere Umbauten
zu Geschäftszwecken nimmt die Firma Andreas Geßler,
Schuhhandlung, an der Rheingasfe vor. Auch der Um-
bau der Verkaufsmagazine der Liegenschaft Eisengysse 17
für eine Schuhhandlung erfolgt gegenwärtig.

Bauliches aus Steckborn (Thurgau). Die breite,
prächtig gewundene und durch ihre Erkerbauten recht
heimelig wirkende Hauptstraße des Städtchens soll laut
„Volksfreund" wieder um ein Stück verschönert werden;
denn eben ist man daran, das an der Dampfschifflände
gelegene Rathaus mit seinem hübschen Glockentürmchen
einer gründlichen Innen- und Außenrenovation zu unter-
ziehen. Nach einem von Herrn Architekt Schellenberg
in Kreuzlingen gezeichneten Plane geschieht dies im Sinne
des Heimatschutzgedankens, indem man namentlich die

bisher unter Verputz gehaltene prächtige Riegelformation
der Hauptfront wieder zu Ehren ziehen will. Man wird
der Bürgergemeinde, bezw. deren Kommission Dank wissen,
daß sie in dieser Beziehung mit gutem Beispiel voran-
geht. Denn daß hie und da noch, zur Zierde des Stadt-
bildes, verdeckte architektonische Schönheiten ans Licht
gezogen werden könnten, untersteht keinem Zweifel, und
wenn einmal der Sinn hiefür geweckt ist, werden wohl
auch Private nicht anstehen, in ähnlichem Sinne vorzu-
gehen. Bereits hat diesbezüglich auch die Ortsgemeinde
einen Schritt vorwärts gemacht, indem sie die Kommission
beauftragte, das schon längst baufällige Haus zur Brücke
an der Bankgaffe käuflich zu erwerben und ihr den zum
Abbruch und zur Verschönerung des Platzes und seiner
Umgebung nötigen Kredit erteilte.

Vom Submissionswesen.
(Korrespondenz.)

Zwischen Vertretern des Bundes und des Gewerbes
sollen demnächst Verhandlungen zur Regelung des Sub-
Rissionswesens stattfinden. Es mag deshalb angezeigt
«ein, diese Verhandlungen durch die Fachpresse begleiten
A lassen, da die Frage wichtig genug ist, um die weite-
sten Kreise an deren Lösung mithelfen zu lassen, umso-

mehr, als heute noch nicht festgestellt ist, ob Hauptfach-
lich von der Bundesverwaltung Persönlichkeiten abge-
ordnet werden, die das nötige Verständnis für die zeit-
gemäßen Forderungen des Gewerbestandes besitzen und
Einsicht haben in die vielen Unbequemlichkeiten, die das
Submiffionswesen bis jetzt gezeitigt hat. Bauernstand
und Gewerbe sind für ein Staatswesen die beiden wich-
tigsten Stützpunkte und es ist angezeigt, wenn diese
beiden Fundamente im Interesse der Erhaltung unserer
bewährten Demokratie einer eingehenden Revision unter-
zogen werden.

Nicht allein mit Gesetzen und Paragraphen kann das
Submissionswesen auf eine höhere und bessere Grund-
läge gestellt werden. Was vor allem Not tut, ist das
Vertrauen, das dem Handwerkerstand zurück erobert wer-
den muß. Wer gegenwärtig das oft zweifelhafte Ver-
gnügen hat, für den Staat Arbeiten zu übernehmen, der
muß erst Leib, Seele und die ganze Familie verschreiben,
bevor er jene Dokumente, die oft zu großen Bänden an-
wachsen, eingehändigt bekommt, und die ihn berechtigen,
mit der Ausführung der ihm übertragenen Arbeit be-

ginnen zu können. Dabei sei nur ganz nebenbei erwähnt,
welche. Zeit von Seiten des Arbeitgebers ausgewendet
werden muß, um all diese Drucksachen zu Papier bringen
zu können, selbst das grinsende Gesicht der Papiernot
hat hier nicht Remedur zu schaffen vermocht. Der Staat
selbst hat kein Vertrauen in seine Beamten und dieses

Mißtrauen überträgt sich naturgemäß vom Beamten auf
den Handwerker, abgesehen von jenen vielen Fällen, wo
das System dem Einsichtigen die Hände bindet.

Wie männlich ist doch jene Sitte auf vielen unserer
Märkte, wo Bauer und Händler sich durch Handschlag,
verpflichten und unter keinen Versprechungen von ihrem
eininal gegebenen Wort abweichen, außer sie wollen sich
selbst für die Zukunft unmöglich machen. Dieser schöne
alte Brauch muß, wenn auch nicht gerade in dieser primi-
tiven Form auf unser Handwerk übertragen werden, mit
andern Worten, das Zutrauen muß mehr und mehr den
steifen Vertrag zu ersetzen suchen. Damit möchte ich
nicht etwa mißverstanden werden. Es liegt auf der Hand,
daß Verträge schon aus andern Gründen als der eigent-
lichen Arbeitsübertragung und den daraus erwachsenden
Pflichten wegen aufgestellt werden müssen, aber jeden-
falls sind große Einschränkungen nicht nur möglich, son-
dern direkt zur Hebung des Standes notwendig. Haupt-
sächlich kann dies kleinere Arbeitsleistungen betreffen, die
einem Meister ohne weiteres übertragen werden sollen,
ohne zuerst eine Anzahl Offerten einzuholen und bei der
Auftragserteilung zu verlangen, daß alle möglichen Ver-
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träge unterzeichnet roerben muffen SBenn fc§on bei ber
2luftraggerteilung bag SJfifjtrauen $lat) greift, bann roirb
bie 2lrbeit fetbft barunter leiben. ®ent |)anbroerfer ift
big anljin bie Suft p feiner Slrbeit fgftematifd; geraubt
raorben unb ba barf man fid) nicht rounbern, rcenn, ba»
mit im 3ufammenl)ang, bie Seiftunggfähigfeit fdjroer p=
rücfgegangen ift. ®er fpanbroerfer ift pm reinen Unter».
nefjmer erzogen roorben unb es mar gar nieten nur barurn

p tun, ben Sluftrag p erhalten, um ihn bann im Unter»
aîforb inciter p nergeben. ©So foil ifjm ba aucl) bie
ffreube p eigener Slrbeit eingeimpft roorben fein? SB er
eine Aufgabe löfert roill, ber roirb fie löfen nad) beftem
©Mffen unb ©eroiffen; roer fid) aber norf)er fdjon nor--
genommen bat, ben Auftraggeber p bintergeben, ber roirb
ben 2Beg trot) aller ©erflaufulierungen finben, fd)abet
fidj aber bamit felbft, inbem er auf bie „fd)roar^e Sifte"
gefegt roirb. ®er fpanbroerfer, bem Vertrauen entgegen»
gebracht roirb, roirb biefes in ben meiften fyallen p recht»
fertigen fueben unb roenn ber ©taat ober ber Auftrag»
geber einmal audf bintergangen roirb, fo ift, roollte man
eine ©tatiftif barüber führen, ber ©djaben jebenfallS
nid)t berart grofj, roie ber Éufroanb, ber aufgebracht
roerben muff, um all bie nieten, unenblicb fielen, ©er»
träge unb ©erflaufulierungen p Rapier p bringen. ®a=
mit eng im 3ufammenhang ftet)t bie gorberutig ber
Seifiung non Kautionen, bie baS gefunbe Unternehmertum
fdjroer p fd^äbigen im begriffe finb, e§ erft finb, roeit biefe
Unfitte, man geftatte mir biefe ^Bezeichnung, noch im 3u=
nehmen begriffen ift.

3um ©lücf finb ja oiele Seftimnutngen in ©au» unb
Sieferungsnerträgen nur „®rohftnger" unb es roirb nur
in ben feltenften fällen banon ©ebtaud) gemacht, bag ift
aber nur ein ©runb mehr, ju empfehlen, baff ber ©e=

geifterung oieter ©eamten zur Slufftellung oon ©ertrags»
flaufeln ©Inhalt geboten werben fotlte. Sei ber Kau»
tion, fpejiett bei ber ©arfautioit oerhält fid) bie ©ache
infofern etroag anberg, alg fie eben bocl) geleiftet roerben
mu§ unb trot) ber ©erzinjung ift bas (Selb bod) feft»
gebannt. ®azu fommt bann no h bie ©arantiefumme
unb jeber Saie fann fid) felbft augredpen, welches Kapital
heute aufgebracht roerben muff, nur um ba§ Vergnügen
ZU haben, bem ©taat „bienen" zu bürfen. Umfangreichere
Unternehmungen hoben grofje ©ermögen nur in fform
oon ©arantierüctläffen inoeftiert unb mit biefem Kapital
fann fçhroer ober gar nicht gearbeitet roerben. ©chroerer
fällt bieg natürlich bem Kleinhanbroerfer. ©ine ©anie»

rung biefer ©erhältniffe ift eine bringenbe -Jtotroenbig»
feit unb par roirb man fid) fpt auf ber ©litte beg
SBegeg bie £>anb reichen müffen. ®er ©eroerbeftanb
fdjlieht fief) noch enger zufantmen unb eg gibt S&ittel,
too forooht Kaution alg roie ©arantie gemeinfant, oiel»
leicht burch eine eigene ©auf ober burch Sßaufdjalgarantie
etiler getragen roerben fönnen, b. h- etwa, bah ber hhroeiz-
©eroerbeoerbattb fi<h folibarifd) haftbar erflärt. 3n fform
einer 9tüdoerfid)erung fann fid) ber ©efamtoerbanb roie»

berum gegen entftehenbe ©djäben fetjü^en. Auf ber an»
bern ©eite finb bie Sorberungen auf Kautiong» unb
©arantieleiftungen erheblich zu befchränfen unb an beren
©teile hat auch ba bag gegenfeitige Vertrauen zu treten.
@g liegt auf ber £>anb, bah all bie oieten 33orfcf)riften
bag ©arten erfchroeren unb oor allem unnötigerroeife
oerteuert haben. 3m fpanbroerferftanb felbft ift nach
unb nach Unzufriebenheit im eignen fpaufe eingefefjrt,
roeit ber gute Rechner SSorfcfiriften finanzieller Statur in
feiner ©reiganalgfe aufnehmen muhte, roät)renbbem fein
Kollege bieg für unnötig hielt unb ihm wegen feiner ba»

burd) billigeren Offerte bie Arbeit zugefchlagen tourbe,
meifteng zwar nid)t zu feinem Stufen. ®er faufmän»
nifdje ©eift geht hier bem Auftraggeber genau fo ab,
roie ber Çausfrau, bie glaubt billiger zu laufen, wenn ihr
Sîabattmarfen auggehänbigt roerben. ©ie bettft foroenig
baran, bah bie augzuzahlenben Prozente bie SBare nur
oerteuern, alg fid) jener barüber flar ift, bah ber Unter»
nehmer, fofern er auch Kaufmann ift, fooiel Prozente
bei ber ©arantiefumme hinzurechnet, alg ihm zu roenig
oergütet roerben. ©o flar fotlte zmar f<hon jeber ,,@rft»

flähler" fehen. Slatürlicfje unb gerechte Sortierungen
fönnen auch burch bie fcfjärfften ©erflaufulierungen nicht
unterbunben roerben.

®ie Konoentionalftrafen füllten aug ben Verträgen
oollftänbig oerfchroinben. @g liegt boeï) geroig im ffnter»
effe eineg jeben Arbeitnehmerg, ben Auftrag fo rafd) alg
ntöglid) zu erlebigen, benn baoon hängt roefentlich bie

fpöf)e feineg ©eroinneg ab. ®roht man ihm bei 9îid)t=
einfjaltung ber feftgefegten Jyrift mit ©trafen, fo roirb
berjenige, ber feinen eingegangenen SSerpflichtungen nadp
fommen will, zulegt noch ^afcE), aber auf Rechnung ber
Qualität, z« ooEenben fudjen. Ober er faljnbet nach
aEen möglichen ©rünben, um bie „©träfe" oon fid) ab»

proenben. ©djon ba§ 3Bort „©träfe" aEein barf nicht
itt einem Vertrag zu finben fein, eg bient nicht bazu, bag
Vertrauen gegenfeitig zu feftigen. ®ag fpanbroerf roirb
baburch zur ©flaoerei erniebrigt. ©eift unb Überlegung
fpielen beim AuffteEen oon Verträgen nur mehr eine

fefunbäre iRoEe, einmal alg „dtormatoertrag" entroorfen
unb aufgefteEt roirb er oon ©eneration z« ©eneration
übernommen, ähnlich roie bie ©aureglemente, ob fie ben
befonberen örtlichen 33erhältniffen angepafjt waren ober
nicht.

®as roeit roichügfte ®f)enta im ©ubmiffiongtoefen
bilbet bie Offerte unb bie Vergebung ber SErbeit felbft.
Auch ba muh ^ ©ertrauen roieber feinen EBeg zurücf»

finben, too eg efjematg einen erften ©lat) einnahm uttb
iangfam unberouht entfehrounben ift. 2öie foE ber fleine
6augbefit)er, ber eine Arbeit zu oergeben hol» ©ertrauen
ZU feinem fpanbtuerfer haben, roenn eg ber ©taat nicht
mehr hut. ®a mufj f* mit gutem ©eifpiet oorangehen
aud) auf bag iftififo hin, einmal einen ©djaben auf fich

nehmen zu müffen, ber Etüden, nicht nur ber finanzieEe,
| hauptfäcf)lid) ber moratifdje roirb ein roeit erheblicherer

I Johann Graber, EisenkOBStroktienswerkstitte, Winlerfhur, Wnlflingerstr.1
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träge unterzeichnet werden müssen Wenn schon bei der
Auftragserteilung das Mißtrauen Platz greift, dann wird
die Arbeit selbst darunter leiden. Dem Handwerker ist
bis anhin die Lust zu seiner Arbeit systematisch geraubt
worden und da darf man sich nicht wundern, wenn, da-
mit im Zusammenhang, die Leistungsfähigkeit schwer zu-
rückgegangen ist. Der Handwerker ist zum reinen Unter-.
nehmer erzogen worden und es war gar vielen nur darum
zu tun, den Auftrag zu erhalten, um ihn dann im Unter-
akkord weiter zu vergeben. Wo soll ihm da auch die
Freude zu eigener Arbeit eingeimpft worden sein? Wer
eine Aufgabe lösen will, der wird sie lösen nach bestem
Wissen und Gewissen; wer sich aber vorher schon vor-
genommen hat, den Auftraggeber zu hintergehen, der wird
den Weg trotz aller Verklausulierungen finden, schadet
sich aber damit selbst, indem er auf die „schwarze Liste"
gesetzt wird. Der Handwerker, dem Vertrauen entgegen-
gebracht wird, wird dieses in den meisten Fällen zu recht-
fertigen suchen und wenn der Staat oder der Auftrag-
geber einmal auch hintergangen wird, so ist, wollte man
eine Statistik darüber führen, der Schaden jedenfalls
nicht derart groß, wie der Aufwand, der aufgebracht
werden muß, um all die vielen, unendlich vielen. Ver-
träge und Verklausulierungen zu Papier zu bringen. Da-
mit eng im Zusammenhang steht die Forderung der
Leistung von Kautionen, die das gesunde Unternehmertum
schwer zu schädigen im Begriffe sind, es erst sind, weil diese
Unsitte, man gestatte mir diese Bezeichnung, noch im Zu-
nehmen begriffen ist.

Zum Glück sind ja viele Bestimmungen in Bau- und
Lieferungsverträgen nur „Drohftnger" und es wird nur
in den seltensten Fällen davon Gebrauch gemacht, das ist
aber nur ein Grund mehr, zu empfehlen, daß der Be-
geisterung vieler Beamten zur Aufstellung von Vertrags-
klauseln Einhalt geboten werden sollte. Bei der Kau-
tion, speziell bei der Barkautiou verhält sich die Sache
insofern etwas anders, als sie eben doch geleistet werden
muß und trotz der Verzinsung ist das Geld doch fest?

gebannt. Dazu kommt dann noch die Garantiesumme
und jeder Laie kann sich selbst ausrechnen, welches Kapital
heute aufgebracht werden muß, nur um das Vergnügen
zu haben, dem Staat „dienen" zu dürfen. Umfangreichere
Unternehmungen haben große Vermögen nur in Form
von Garantierücklässen investiert und mit diesem Kapital
kann schwer oder gar nicht gearbeitet werden. Schwerer
fällt dies natürlich dem Kleinhandwerker. Eine Sanie-
rung dieser Verhältnisse ist eine dringende Notwendig-
keit und zwar wird man sich hier auf der Mitte des
Weges die Hand reichen müssen. Der Gewerbestand
schließt sich noch enger zusammen und es gibt Mittel,
wo sowohl Kaution als wie Garantie gemeinsam, viel-
leicht durch eine eigene Bank oder durch Pauschalgarantie
Mer getragen werden können, d. h. etwa, daß der schweiz.
Gewerbeverband sich solidarisch haftbar erklärt. In Form
einer Rückversicherung kann sich der Gesamtverband wie-

derum gegen entstehende Schäden schützen. Auf der an-
dern Seite sind die Forderungen auf Kautions- und
Garantieleistungen erheblich zu beschränken und an deren
Stelle hat auch da das gegenseitige Vertrauen zu treten.
Es liegt auf der Hand, daß all die vielen Vorschriften
das Bauen erschweren und vor allem unnötigerweise
verteuert haben. Im Handwerkerstand selbst ist nach
und nach Unzufriedenheit im eignen Hause eingekehrt,
weil der gute Rechner Vorschriften finanzieller Natur in
seiner Preisanalyse aufnehmen mußte, währenddem sein
Kollege dies für unnötig hielt und ihm wegen seiner da-

durch billigeren Offerte die Arbeit zugeschlagen wurde,
meistens zwar nicht zu seinem Nutzen. Der kaufmän-
nische Geist geht hier dem Auftraggeber genau so ab,
wie der Hausfrau, die glaubt billiger zu kaufen, wenn ihr
Rabattmarken ausgehändigt werden. Sie denkt sowenig
daran, daß die auszuzahlenden Prozente die Ware nur
verteuern, als sich jener darüber klar ist, daß der Unter-
nehmer, sofern er auch Kaufmann ist, soviel Prozente
bei der Garantiesumme hinzurechnet, als ihm zu wenig
vergütet werden. So klar sollte zwar schon jeder „Erst-
kläßler" sehen. Natürliche und gerechte Forderungen
können auch durch die schärfsten Verklausulierungen nicht
unterbunden werden.

Die Konventionalstrafen sollten aus den Verträgen
vollständig verschwinden. Es liegt doch gewiß im Inter-
esse eines jeden Arbeitnehmers, den Auftrag so rasch als
möglich zu erledigen, denn davon hängt wesentlich die

Höhe seines Gewinnes ab. Droht man ihm bei Nicht-
einhaltung der festgesetzten Frist mit Strafen, so wird
derjenige, der seinen eingegangenen Verpflichtungen nach-
kommen will, zuletzt noch rasch, aber auf Rechnung der
Qualität, zu vollenden suchen. Oder er fahndet nach
allen möglichen Gründen, um die „Strafe" von sich ab-
zuwenden. Schon das Wort „Strafe" allein darf nicht
in einem Vertrag zu finden sein, es dient nicht dazu, das
Vertrauen gegenseitig zu festigen. Das Handwerk wird
dadurch zur Sklaverei erniedrigt. Geist und Überlegung
spielen beim Aufstellen von Verträgen nur mehr eine

sekundäre Rolle, einmal als „Normalvertrag" entworfen
und aufgestellt wird er von Generation zu Generation
übernommen, ähnlich wie die Baureglemente, ob sie den
besonderen örtlichen Verhältnissen angepaßt waren oder
nicht.

Das weit wichtigste Thema im Submissionswesen
bildet die Offerte und die Vergebung der Arbeit selbst.
Auch da muß das Vertrauen wieder seinen Weg zurück-
finden, wo es ehemals einen ersten Platz einnahm und
langsam unbewußt entschwunden ist. Wie soll der kleine

Hausbesitzer, der eine Arbeit zu vergeben hat, Vertrauen
zu seinem Handwerker haben, wenn es der Staat nicht
mehr hat. Da muß er mit gutem Beispiel vorangehen
auch auf das Risiko hin, einmal einen Schaden auf sich

nehmen zu müssen, der Nutzen, nicht nur der finanzielle,
> hauptsächlich der moralische wird ein weit erheblicherer
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fein. ®aS gute BerhättniS mut erft nad) unb ttacf)
lieber gewonnen werben, baS fann nidE)t non fient auf
morgen gefdjehen, bie fomntenben Unterhanölungen wer»
ben audj nicht im entfernteften pm $iele führen, aber
hoffentlich ben Anfang bilben, um ben SBeg meiter
fd)reiten p fönnen. ^ebenfalls mu| baS Offertenwefen
Don ©runb auf geänbert werben, ein gegenfeitigeê @nt=

gegenfommen foil bie ©runblage bilben.
@S ift nod) nicht fange f)er, bat ber 3ufcl)lag jeweils
„Billigten" pgefcl)lagen würbe unb auf Berlangen

*>er Unternehmer felbft jugefcf)fagen werben muffte. Haupt»
fädfjlidf) in Sübbeutfd)lanb war bieS ber gaff. ©litcf»
iicfierweife faf) man gar balb ein, baff bas nicfjt ber
tici)tige 9Beg fei unb bie Offerten bienten eigentlich nur
baju, um ein ungefähres 'Mb p erhatten, um welche
Summe man bie Arbeit einem bereits oorljer beftimmten
Unternehmer ohne SRififo übertragen fönne. fjn Süb»
beutfd)lanb würben pbem bie greife nom Arcl)iteftur=
bureau felbft eingefe^t, meiftenS non in ber PrajiS un»
erfahrenen Seuten unb ber Unternehmer hatte nun bie
Aufgabe, auf bie fo fertige Offerte ein Angebot einp»
reidtjen. $u welchen preiSmitoert)ältniffen ein berartigeS
Verfahren führen mu^te, braudje ich h'cr wohl nid)t be»

fonberS p erwähnen.
AIS fid) bann, befonberS in letzter $eit, bie Unter»

Rehmer p gemeinfamer Berechnung pfammenfchloffen
tonnte man eS bent Arbeitgeber nicht oerargen, wenn er
fid) biefem ©inheitSangebot etwas ffeptifd) gegenüberftellte,
meil ihm burcf) bie Ausfd)altung ber ftonfitrrenj ber
îtaffftab für bie Bewertung auS ben Hänben entwunben
mürbe unb weil baS Berträuen noch ein unbefannter
begriff ift. ®ie Anftrengungen, bie hauptfäd)lid) in ber
Mtfdiweij pr Schaffung einer neutralen BeredjnungS»

ftelle unternommen würben, finb beSfpfb fehr p begrüben
unb p unterftühen. ®aS finb Berbefferungen, bie fo»
fort ausgebaut werben müffen. SBenn man bebenft, wie»
oiel ßeit, Arbeit unb Blühe pr Aufteilung oon Offerten
unnüh oerloren geht/ fo ïommt man gar balb pr Über»

Zeugung, bat bie Schaffung einer ßentralberedjnungSftetle
einem bringenben BebürfniS entfpricht. Qn einer ber»

_

artigen ftänbigen Ü'ommiffion, bie mit allen Hilfsmitteln
für bie Preisberechnung auSpftatten wäre, hätten brei
Parteien platz p finben, nämlich ber ©ewerbeftanb, ber
Bauherr unb ber Neutrale. ®ort wären bie Offerten
entweber bireft aufpftellen ober aber p prüfen, benn
mit einer berartigen gentralifation ift' baS Qbeat bei
weitem nicht gefunben. ®ann ftött bie Bergebung ber
Arbeit unb Lieferungen auf ungeahnte Schwierigfeiten.
SBenn man fid) oorftetlt, bat alle jpitereffenten eine einzige
Offerte einreichen würben, fo fäme man in Berlegenheit,
wem bie Arbeit überhaupt pgefct)lagen werben rnütte.
$ubem barf bie .Üonfurrenj nicht oollftänbig auSgefchloffen
werben, fie ift eS ja, weldje ben Anfporn p großen
Säten in fi<h birgt, ©in Betrieb, ber gut eingerichtet
ift, ber organifatorifche Gräfte befitzt, fann boch etwas
rationeller arbeiten,. als berjenige, ber oft auS reiner
Bequemlid)feit bie Anwenbung moberner ©rrungenfdjaften
oon fich weift. ®aS ift aber eine Angelegenheit, bie noch
eines eingehenben StubiumS bebarf unb heute nur er»

wähnt werben foil. 3« erfter Sinie hätte bie Beredp
mtngSftelle ben gwecf, ben Bauherrn p beruhigen unb

p überzeugen, bat bie Berechnung auf richtigen Boraus»
fetzungen beruht. Sie hätte ferner ben 3n>ecf, bie fdhtedj»
ten Rechner oor Schaben ju frühen unb baS fommt ja
nur bem Staat felbft p gut, benn eS wirb niemanb be=

haupten wollen, bat eS oon ©utem ift, wenn Hanbwerfer
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sein. Das gute Verhältnis muß erst nach und nach
wieder gewonnen werden, das kann nicht von heut auf
Morgen geschehen, die kommenden Unterhandlungen wer-
den auch nicht im entferntesten zum Ziele führen, aber
hoffentlich den Anfang bilden, um den Weg weiter
schreiten zu können. Jedenfalls muß das Offertenwesen
von Grund auf geändert werden, ein gegenseitiges Ent-
gegenkommen soll die Grundlage bilden.

Es ist noch nicht lange her, daß der Zuschlag jeweils
dem „Billigsten" zugeschlagen wurde und auf Verlangen
der Unternehmer selbst zugeschlagen werden mußte. Haupt-
sächlich in Süddeutschland war dies der Fall. Glück-
licherweise sah man gar bald ein, daß das nicht der
richtige Weg sei und die Offerten dienten eigentlich nur
dazu, um ein ungefähres Bild zu erhalten, um welche
Summe man die Arbeit einem bereits vorher bestimmten
Unternehmer ohne Risiko übertragen könne. In Süd-
deutschland wurden zudem die Preise vom Architektur-
bureau selbst eingesetzt, meistens von in der Praxis un-
erfahrenen Leuten und der Unternehmer hatte nun die
Aufgabe, auf die so fertige Offerte ein Angebot einzu-
reichen. Zu welchen Preismißverhältnissen ein derartiges
Verfahren führen mußte, brauche ich hier wohl nicht be-
sonders zu erwähnen.

Als sich dann, besonders in letzter Zeit, die Unter-
Nehmer zu gemeinsamer Berechnung zusammenschlössen
sonnte man es dem Arbeitgeber nicht verargen, wenn er
sich diesem Einheitsangebot etwas skeptisch gegenüberstellte,
weil ihm durch die Ausschaltung der Konkurrenz der
Maßstab für die Bewertung aus den Händen entwunden
wurde und weil das Vertrauen noch ein unbekannter
Begriff ist. Die Anstrengungen, die hauptsächlich in der
Ostschweiz zur Schaffung einer neutralen Berechnungs-

stelle unternommen wurden, sind deshalb sehr zu begrüßen
und zu unterstützen. Das sind Verbesserungen, die so-
fort ausgebaut werden müssen. Wenn man bedenkt, wie-
viel Zeit, Arbeit und Mühe zur Aufstellung von Offerten
unnütz verloren geht, so kommt man gar bald zur Über-
zeugung, daß die Schaffung einer Zentralberechnungsstelle
einem dringenden Bedürfnis entspricht. In einer der- „
artigen ständigen Kommission, die mit allen Hilfsmitteln
für die Preisberechnung auszustatten wäre, hätten drei
Parteien Platz zu finden, nämlich der Gewerbestand, der
Bauherr und der Neutrale. Dort wären die Offerten
entweder direkt aufzustellen oder aber zu prüfen, denn
mit einer derartigen Zentralisation ist das Ideal bei
weitem nicht gefunden. Dann stößt die Vergebung der
Arbeit und Lieferungen auf ungeahnte Schwierigkeiten.
Wenn man sich vorstellt, daß alle Interessenten eine einzige
Offerte einreichen würden, so käme man in Verlegenheit,
wem die Arbeit überhaupt zugeschlagen werden müßte.
Zudem darf die Konkurrenz nicht vollständig ausgeschlossen
werden, sie ist es ja, welche den Ansporn zu großen
Taten in sich birgt. Ein Betrieb, der gut eingerichtet
ist, der organisatorische Kräfte besitzt, kann doch etwas
rationeller arbeiten,. als derjenige, der oft aus reiner
Bequemlichkeit die Anwendung moderner Errungenschaften
von sich weist. Das ist aber eine Angelegenheit, die noch
eines eingehenden Studiums bedarf und heute nur er-
wähnt werden soll. In erster Linie hätte die Berech-
nungsstelle den Zweck, den Bauherrn zu beruhigen und
zu überzeugen, daß die Berechnung auf richtigen Voraus-
setzungen beruht. Sie hätte ferner den Zweck, die schlech-
ten Rechner vor Schaden zu schützen und das kommt ja
nur dem Staat selbst zu gut, denn es wird niemand be-

Häupten wollen, daß es von Gutem ist, wenn Handwerker
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wegen fc£)IedE)ter 9tecßnungSfüßrung bie £>ilfe beS Staates
nachher auf anbete Art beanfprucßen muffen. @S ruirb
allein nod) einer großen Arbeit bebürfen, bis man nur
barüber einig ift, roelcße Art ©pefen in bie Berechnung
mit einbezogen roerben fotlen. ®ie bireften ©efcßäftS*
unfoften, felbftoerftänblicß auch bie Berficßerungen unb

„ein ©eroimt, ber jebermann einen angemeffenen LebenS*

unterhalt ermögti<f)t. SGSeit fcßroieriger ift bie Jrage, ob
ber gute unb fiebere 3at)ter, ßauptfäcßlicf) ber Staat unb
bie ©emeinben für bie täffigen Jaßler aufîommen follen,
benn bis jeßt mar es Sitte, Berlufte, bie ja immer oor=
tommen, als ©efcßäftSuntoften in ber Kalfulation mit*
einzubezießen. @S liegt auf ber jpanb, öaß ber ©eroerbe*
treibenbe baju gezwungen mar, benn größere Berlufte
hätten ißn unmöglich madjen tonnen. AnberfeitS aber
muß zugegeben roerben, baß eS meßt ganz richtig ift,
menu bafür ber fiebere Jaßler aufîommen foil. Aud) ba
muß eine Löfung auf großzügiger 93afiS noef) gefu<ßt
merben. Lim bie Arbeit ber Kalfulation erleichtern zu
tonnen, ift eS oon SBicßtigfeit, baß in ben Offert*
formularen eine geroiffe Bormalifierung plaßgreift. Oft
im felben Orte roerben biefelben ©egenftänbe anberS be*

nannt, anberS gemeffen ober oerfeßiebenartig auSge*
füßrt. ®a roirb fülauerroerf per Duabratmeter, bort
per Êubifmeter gemeffen, ba eine Arbeit per ©tüd, bort
nach laufenben Bietern ufro. Jeber ^anbroerfer unb
Unternehmer weiß felbft, maS ba bie Berechnung für
Schroierigteiten bietet unb mie oiet Jeit bureß bie fiänbig
notmenbigen Umrechnungen oerloren geßl.

®ie zu löfenbe Aufgabe ift groß, man bat feßon feit
fahren baran gearbeitet unb eS märe zu begrüßen, roenn
einmal nach biefer Bicßtung ein größerer Scßritt nad)
BorroärtS getan roerben tonnte, nidjt etroa nur zum
fftußen beS Unternehmers, fonbern ebenfo beS Arbeit*
geberS, beS Staates felbft. ®er Krieg ßat unS erft auf*
rütteln muffen, aber man laffe fid) nicht bureß etroa zu
erroartenbe rußigere Reiten einlullen, auf bem alten auS*
gelaufenen ©eleife weiterzufahren. Stein für Stein foil
ein Beubau entfteßen auf bem Sßege ber Berftänbigung
unb beS gegenfeitigen BertrauenS. R.

Uerband$we$en.
®erBcrbant» feßrodzerifeßer ®apezicrer* unöäüöbel*

gefcßäfte tagte am 19. Juli in Bafel im ©roßratSfaal.
®ie Berfammlung, unter bem Borfiß oon Jentralpräfi*
bent Karl Bauer, Bafel, befaßte fid) neben 9teuoerträgen
mit Lieferanten, foroie ber 48=Stunbenroocße, ßauptfäcß*
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ließ mit ber Schaffung eines JentralfefretariateS, zu beffen
Leitung ber abtretenbe ißräfibent ©. Bauer berufen rourbe.
Jerner naßm bie Berfammlung bie Beuroaßten eines oer*
größerten AuSfcßuffeS oor. Jn bem Saale beS ©afé ©piß
fanb am gleichen Abenb auS Anlaß beS 25jäßrigen Be*
fteßenS beS BerbanbeS eine familiäre Jubiläumsfeier ftatt.

Berbanb ,,Scßrodzer*3Socßc". Unter bem Borfiß
oon Kod) (®erenbingen) fanb in Bern in Anroefenßeit
Zahlreicher Bertreter großer Berbänbe unb oon Beßörben,
bie zweite ©eneraloerfammlung beS.BerbanbeS „Schweizer*
2Bocße" ftatt. Jahresbericht unb Dtecßnung rourben ge*

nehmigt. ®ie Btitglieberzaßl ift im Berichtsjahr geftiegen,
oon ben KantonSregierungen finb bis heute 19 beteiligt.
®er BunbeSbeitrag betrug Jr. 15,000, ber @efamtumfaß
pro 1918 Jr. 70,600. ®ie Statuten erfuhren, befonberS
auf Anregungen auS ber Sßefifcßroeiz, einige Abänberungen.
®er bisherige Borftanb, mit Jabritbirettor Kocß als ißrä*
fibent, rourbe roieber geroäßlt; neu hinzu tarnen: iß err et
(Laufanne) unb Uli g g Ii (Ölten). ®ie ©efcßäftsleitung
rourbe beftellt auS Ko cß (®erenbingen), Sftinber (Scßaff*
ßaufen), 9tationalrat Kur er (Solotßurn), ®r. Lübi
(Bern), ißoirier (ÜRontreuj), Sunier (La ©ßauj=be*
JonbS) uitb Stiggli (Dlten). Am 9tacßmittag fanb eine

©pezialfonferenz ber ißräfibenten ber KantonalfomiteeS
Zur Befprecßung ber TDurcßfüßrung ber bieSjäßrigen
Scßroeizerroocße oom 4.—19. Dttober ftatt.

Uerscbiedenes.
f Spcnglermeifter Anton ®rorler*©raf in Sentpacß

(Lujern) ftarb am 21. Juli infolge UnglücfSfaü int
Alter bon 61 Jaßren.

f Sdjloffcrmeiftcr Jofepß Biertj in Suzern ftarb
am 26. Juli im Alter bon 87 Jaßren.

Scßroeizer BUiftcrmeffe. JolgenbeS Ab fommen, baS

im Jntereffe beS ganzen LanbeS ju begrüßen ift, rourbe
zroifcßen ben ©täbten Bafel unb Laufanne
getroffen :

1. Jn einem in Laufanne ju begrünbenben Comptoir
Suisse de l'Alimentation et de l'Agriculture roerben

nur Sßrobufte ber LebenSmittelinbuftrie unb Ariifet auS*
gefteüt, roelcße bie Lanbroirtfcßaft intereffieren. Alle
anbeten ißrobufte unb Jnbuftrieerjeugniffe bleiben bet
Scßroeizer SRuftermeffe in Bafel referbiert.

2. AuSftetler ber beiben Jnbuftriebrancßen, bie für
Laufanne referbiert finb, tonnen mit ©inroiHigung beS

Laufanner Unternehmens in Bafel ebenfalls auSfteöen,
roenn fie bas abfolut berlangen. Sie foüen im Katalog
jebotß nitßt in bie ©ruppen „AaßrungSmittet" obet

„Lanbroirtfcßaft" aufgenommen, fonbern irgenb einet
anbern ©ruppe zugeteilt roerben.

3. ®ie Bezeichnungen „Sißroeizer ÜRuftermeffe" unb

„Foire Suisse d'Echantillons" bleiben auSfcßließlicß bet

Beranftaltung in Bafel referbiert. ®aS Laufannet
Unternehmen foü bie Bezeichnungen „Scßroeizer Lebenf*
mittel* unb Lanbroirtf(ßaftS=AuSfteüung" unb „Comptoir
Suisse de l'Alimentation et de l'Agriculture" anneßmert»
um beutlicß bie Orientierung biefeS Unternehmens flat"
Zulegen. "

4. ®aS Laufanner Unternehmen roirb im jperbp
beranftaltet roerben.

2arifoertrag im Sdjloffergcroerbe. Am 1. Juli $
laut „Scßroeizer Arbeitgeberzeitung" zmifeßen bem Bet"
banb feßroeizerifeßer ©cßloffermeifter unb Kouftruttion|"
roertftätten einerfeitS unb bem feßroeizerifeßen BîetaU'
Arbeiteroerbanb anberfeitS, ein Starifoertrag mit folge"'
bem roefentlicßen Jnßalt in Kraft getreten :

1. Arbeitszeit. ®ie normale Arbeitszeit beträgt

oom 6. Dttober 1919 an 48 ©tunben in ber SBpcfF
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wegen schlechter Rechnungsführung die Hilfe des Staates
nachher auf andere Art beanspruchen müssen. Es wird
allein noch einer großen Arbeit bedürfen, bis man nur
darüber einig ist, welche Art Spesen in die Berechnung
mit einbezogen werden sollen. Die direkten Geschäfts-
Unkosten, selbstverständlich auch die Versicherungen und

„ein Gewinn, der jedermann einen angemessenen Lebens-
unterhalt ermöglicht. Weit schwieriger ist die Frage, ob
der gute und sichere Zahler, hauptsächlich der Staat und
die Gemeinden für die lässigen Zahler aufkommen sollen,
denn bis jetzt war es Sitte, Verluste, die ja immer vor-
kommen, als Geschäftsunkosten in der Kalkulation mit-
einzubeziehen. Es liegt auf der Hand, daß der Gewerbe-
treibende dazu gezwungen war, denn größere Verluste
hätten ihn unmöglich machen können. Anderseits aber
muß zugegeben werden, daß es nicht ganz richtig ist,
wenn dafür der sichere Zahler aufkommen soll. Auch da
muß eine Lösung auf großzügiger Basis noch gesucht
werden. Um die Arbeit der Kalkulation erleichtern zu
können, ist es von Wichtigkeit, daß in den Offert-
formularen eine gewisse Normalisierung platzgreift. Oft
im selben Orte werden dieselben Gegenstände anders be-

nannt, anders gemessen oder verschiedenartig ausge-
führt. Da wird Mauerwerk per Quadratmeter, dort
per Kubikmeter gemessen, da eine Arbeit per Stück, dort
nach laufenden Metern usw. Jeder Handwerker und
Unternehmer weiß selbst, was da die Berechnung für
Schwierigkeiten bietet und wie viel Zeit durch die ständig
notwendigen Umrechnungen verloren geht.

Die zu lösende Aufgabe ist groß, man hat schon seit
Jahren daran gearbeitet und es wäre zu begrüßen, wenn
einmal nach dieser Richtung ein größerer Schritt nach
Vorwärts getan werden könnte, nicht etwa nur zum
Nutzen des Unternehmers, sondern ebenso des Arbeit-
gebers, des Staates selbst. Der Krieg hat uns erst auf-
rütteln müssen, aber man lasse sich nicht durch etwa zu
erwartende ruhigere Zeiten einlullen, auf dem alten aus-
gelaufenen Geleise weiterzufahren. Stein für Stein soll
ein Neubau entstehen auf dem Wege der Verständigung
und des gegenseitigen Vertrauens. U.

verbsiiawett».
Der Verband schweizerischer Tapezierer- und Möbel-

geschiffte tagte am 19. Juli in Basel im Großratssaal.
Die Versammlung, unter dem Vorsitz von Zentralpräsi-
dent Karl Bauer, Basel, befaßte sich neben Neuverträgen
mit Lieferanten, sowie der 48-Stundenwoche, Hauptfach-
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lich mit der Schaffung eines Zentralsekretariates, zu dessen

Leitung der abtretende Präsident E. Bauer berufen wurde.
Ferner nahm die Versammlung die Neuwahlen eines ver-
größerten Ausschusses vor. In dem Saale des Cafo Spitz
fand am gleichen Abend aus Anlaß des 25jährigen Be-
stehens des Verbandes eine familiäre Jubiläumsfeier statt.

Verband „Schweizer-Woche". Unter dem Vorsitz
von Koch (Derendingen) fand in Bern in Anwesenheit
zahlreicher Vertreter großer Verbände und von Behörden,
die zweite Generalversammlung des Verbandes „Schweizer-
Woche" statt. Jahresbericht und Rechnung wurden ge-
nehmigt. Die Mitgliederzahl ist im Berichtsjahr gestiegen,
von den Kantonsregierungen sind bis heute 19 beteiligt.
Der Bundesbeitrag betrug Fr. 15,990, der Gesamtumsatz
pro 1918 Fr. 70,600. Die Statuten erfuhren, besonders
auf Anregungen aus der Westschweiz, einige Abänderungen.
Der bisherige Vorstand, mit Fabrikdirektor Koch als Prä-
sident, wurde wieder gewählt; neu hinzu kamen: Perret
(Lausanne) und Niggli (Ölten). Die Geschäftsleitung
wurde bestellt aus Ko ch (Derendingen), Minder (Schaff-
Hausen), Nationalrat Kurer (Solothurn), Dr. Lüdi
(Bern), Poirier (Montreux), Sunier (La Chaux-de-
Fonds) und Niggli (Ölten). Am Nachmittag fand eine

Spezialkonferenz der Präsidenten der Kantonalkomitees
zur Besprechung der Durchführung der diesjährigen
Schweizerwoche vom 4.-19. Oktober statt.

velttdleaextt.
P Spenglermeister Anton Troxler-Graf in Sempach

(Luzern) starb am 21. Juli infolge Unglücksfall im
Alter von 61 Jahren.

P Schlossermeister Joseph Biery in Luzern starb
am 26. Juli im Alter von 87 Jahren.

Schweizer Mustermesse. Folgendes Ab kommen, das
im Interesse des ganzen Landes zu begrüßen ist, wurde
zwischen den Städten Basel und Lausanne
getroffen:

1. In einem in Lausanne zu begründenden Oomptoir
Luisse äe I'Alimentation et de l'^ZrieuIture werden
nur Produkte der Lebensmittelindustrie und Artikel aus-
gestellt, welche die Landwirtschaft interessieren. Alle
anderen Produkte und Jndustrieerzeugnisse bleiben der

Schweizer Mustermesse in Basel reserviert.
2. Aussteller der beiden Jndustriebranchen, die für

Lausanne reserviert sind, können mit Einwilligung des

Lausanner Unternehmens in Basel ebenfalls ausstellen,
wenn sie das absolut verlangen. Sie sollen im Katalog
jedoch nicht in die Gruppen „Nahrungsmittel" oder

„Landwirtschaft" aufgenommen, sondern irgend einer
andern Gruppe zugeteilt werden.

3. Die Bezeichnungen „Schweizer Mustermesse" und

„k'oire Suisse d'lZolwrdi lions" bleiben ausschließlich der

Veranstaltung in Basel reserviert. Das Lausanner
Unternehmen soll die Bezeichnungen „Schweizer Lebens-
Mittel- und Landwirtschafts-Ausstellung" und „(lowptoir
Suisse de 1 Alimentation et cle l'^grieulture" annehmen,
um deutlich die Orientierung dieses Unternehmens klar-
zulegen. <

4. Das Lausanner Unternehmen wird im Herbst
veranstaltet werden.

Tarifvertrag im Schlossergewerbe. Am 1. Juli ist

laut „Schweizer Arbeitgeberzeitung" zwischen dem Ver-
band schweizerischer Schlossermeister und Konstruktion^
Werkstätten einerseits und dem schweizerischen Metall-
Arbeiterverband anderseits, ein Tarifvertrag mit folgen'
dem wesentlichen Inhalt in Kraft getreten:

1. Arbeitszeit. Die normale Arbeitszeit beträgt

vom 6. Oktober 1919 an 48 Stunden in der WoA
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